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SCHLESWIG-HOLSTEINISCHES
OBERVERWALTUNGSGERICHT

Ur-;YÖ

Az. 4LAZN08
I 4257t06

BESCHLUSS
ln der Verwaltungsrechtssache

1 . des Herrn

2. der Frau

StaatsangenongKert: turxrscn.

Kläger und
Zulassungsantragsgegner,

Proz.-Bev, zu 1-2; Rechtsanwalt Dr, Heidemann,
Holtenauer Straße 80. 24105 Kiel

gegen

die Bundesreptrblik Deutschland,
vertreten durch das Bundesamt flrr Migration und Flüchtlinge - Außenstelle Lübeck -.
Vorwerker Straße 103, 23554 Lübeck, - 5222508-163 -

Beklagte und
Zulessungsankagstellerin,

Streitgegenstand: Asylrecht
hier. Antrag auf Zulassung der Berufung
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hat der 4. Senat des Schleswig-Holstein ischen oberverwa ltungsgerichts in Schleswio am
22 April 2008 beschlossen;

Der Antrag der Beklagten auf Zulassung der Berufung gegen
das Urteil des Schleswig-Holsleinischen Verwaltungsgerichts
- Einzelrichter der 8. Kammer - vom ,19, Dezember 2007 wird
äbgelehnt.

Gerichtskosten (Gebühren und Auslagen) werden nicht erho_
ben.

Die außergerichtlichen Kosten des Antragsverfahrens trägl die
Beklagte.

Der Gegenstandswerl wird für das Antragsverfahren auf

2.400,- Euro

festgesetzt.

Gründe:

Der fris! und formgerecht gestellte Antrag auf Zulassung der Berufung ist in der Sache
nicht begnlndet, da der von der Beklagten allein geltend gemachte zulassungstetbestano- e r o s r u r  r g s r d L t / c t t c t  |  \ . 1  I

einer grundsätzlichen Bedeutung des Venaraltungsstreitverfahren s gemäß $ 7g Abs.3 F'
Nr, 1 AsylVfG rechtlich nicht trägt.

soweit die Beklagte als grundsäElich klärungs bed ürftig die Fragestellung bezeichnet, ,,ob
rtlckkehrende türkische staatsangehörige vor verfolg ungsma ßnahmen des türkischen
staetes hinreichend sicher sind", entbehrt eine solche Fragesteliung bereits jeder nach-
vollziehbaren Eingrenzung des potenziell von Verfolgungsm a ßna hmen betroffenen per-

sonenkreises und ist in dieser undifferenzierten Erfassung aller in ihr Heimagand zurück-
kehrenden türkrschen slaatsangehöfig en im vorliegenden streitvsrfahren weder klärungs-
fähi9 noch kläru ngsbedürftig.
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Dre Darlegung einer im vorliegenden Asylrechtsstreit klärungsbedürftigen Grundsatzfrage

nätte eine Anknüpfung an diö spezifischen latbestandlichen Gegebenheiten des der An-
erkennungsentscheidung bzw. der Zuerkennung eines Abschiebungshindernisses zu
Grunde liegenden Veriolgungsschicksals einer Vielzahl von Einzelpersonen oder einer

Gruppe sowle die Darstellung einer darauf bezogenen grundlegenden Anderung der tat-

sächlichen Verhältnisse im Heimatstaat TLlrkei erfordert Ersteres leistet die Antragsschrift

offenkundig nicht. In diesem Zusammenhang wird im Übrigen auch zu beachten sein,
dess es in Fä{len, die durch spezifische Eigen- oder Besonderheiten in der Situation des
jeweiligen Asylbewerbers gekennzeichnet sind, an der notwendigen Möglichkeit einer
verallgemeinerungsf ähigen Bea ntwortung fehlen könnte

Efgänzend - ohne dass dies die vorliegende Enlscheidung rechtlich trägt - weist der Se-

nat dareuf hin, dass allgemein der Vontellung einer hinreichenden Sicherheit vor Verfol-
gungsmaßnahmen des türkischen Staates auf Grund einer nachhaltigen Veränderung der
dortigen Verhältnisse fnihestens dann näher zu treten sein wird, wenn - wie das Verwal-

tungsgericht für den Fall einef rechtskräftigen Anerkennung als Asylberechtigter alJf

Grund individtrelier Vorverfolgung unter Ruckgriff auf die Rechtsprechung des Bundes,
veMaltungsgerichts rechtsfehlerfrei ausgeführt hat - die Wiederholung der die Flucht aus-
lösenden und für diese maßgeblichen Verfolgungsmaßnahmen auf Grund elner nachträg-

lichen nachhaltigen - insbesondere auch dauerhaften - Veränderung der Verhältnisse im

Herkunftsstaat mit hinreichender Sicherheit eusaeschlossen ist. Ein im vorstehenden Sin-

ne nachträglich erheblich veränderter Sachverhalt dürfte für den Herkunflsstaat Türkei -

ungeachtet der dort eingeleiteten, mit beachtlichen Gesetzes- und Verfassungsänderun-
gen einhergehenden Reformrnaßnahmen - aus den vom Verwaltungsgencht im Einzel-

nen detailliert dargestellten Gründen jedenfalls derzeit (noch) nicht anzunehmen sein, wre

dies auch der vom Verwaltungsgerjcht für seine Einschätzung herangezogene Bericht des

Auswärtigen Amtes über die asyl- und abschiebungsreleva nte Lage in der Republik Türkei
(Stand: Septembet 2007) vom 25. Oktober 2007 übezeugend belegt Dies gilt rn Anse-

hung des Wiederaufflammens der bewaffneten Auseinandersetzung in den Kurdenprovin-

zen und im Grenzgebiet zum lrak insbesondere fur alle Vedahren. in denen sich - wie im
vorliegenden - die Anerkennung als Asylberechtrgrer b:w. die Zuerkennung eines Ab-
schiebungshindernisses auf eine individuelle Vorverfolgung im Zusammenhang mit dem

Verdacht der Unterstützung der PKK gr(Jndet.
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Die Kostenentscheidung beruht auf $ 83 b AsylVfG, S 154 Abs. 1 VwGO

Die Festsetzung des Gegenslandsweftes beruhl.auf $ 30 RVG.

Das Urteil des Verwaltungsgerichls ist rechtskräftig ($ 78 Abs. 5 Sa\z 2 AsylVfG)

Dieser Beschluss ist unanfechtbar ($ 80 AsylVfG)

Habermann

Vofs. R,chter am OVG

Gaßmann

Richter am OVG

Voswinkel

Richier am OVG
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